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�Seit 1993 fördern das Land NRW sowie die 
Kommune das Modellprojekt Wohnberatung mit 
den Zielsetzungen:
�Erhalt der bzw. Wiederherstellung einer selbständigen 

Lebensführung
�Unfallprävention
�Reduzierung von Hilfe- und/oder Pflegebedürftigkeit
�Vermeidung bzw. Verzögerung von stationärer Pflege
�Sensibilisierung, Information und Wissenstransfer
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� 2001 Einführung der einzelfallbezogenen 
Fallpauschalen durch die Pflegekassen – ab 2005 
ergänzend Projektförderung im Rahmen des § 45c 
SGB XI

� von 1997 bis 2001 sind die Pflegekassen in eine 
pauschale Förderung der Wohnberatung mit 
eingebunden

�Zum 31.05.2009 endet die pauschale 
Projektförderung des Landes NRW
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